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Bericht über die Krimkonferenz*
(3.— 11. Februar 1945.)

Die folgende Feststellung über das Ergebnis der 
Krimkonferenz wird von dem Ministerpräsidenten 
Großbritanniens, dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten und dem Vorsitzenden des Rates der Volks
kommissare der Union der Sozialistischen Sowjet- 
Republiken getroffen:

1. Niederwerfung Deutschlands

Wir haben die militärischen Pläne der drei Alli
ierten Mächte für die endgültige Niederwerfung des 
gemeinsamen Feindes erwogen und festgesetzt. Die 
militärischen Stäbe der drei Alliierten Mächte 
haben während der ganzen Dauer der Konferenz 
täglich Zusammenkünfte abgehalten. Diese Zu
sammenkünfte waren von jedem Gesichtspunkt aus 
äußerst befriedigend und ergaben eine engere Ko
ordinierung der militärischen Maßnahmen der drei 
Alliierten als je zuvor.

Ein voller Austausch von Informationen hat statt
gefunden. Zeitliche Folge, Umfang und Koordinie
rung von neuen und noch kraftvolleren, gegen das 
Herz Deutschlands von Osten, Westen, Norden 
und Süden her von unseren Heeres- und , Luft 
Streitkräften zu führenden Schlägen sind in 
vollem Einvernehmen beschlossen und in aller 
Einzelheiten geplant worden.

Unsere zusammengefaßten militärischen Pläne 
werden erst anläßlich ihrer Ausführung laufend be
kanntgegeben werden? wir glauben jedoch, daß 
die auf dieser Konferenz erreichte außerordentlich 
enge Zusammenarbeit zwischen den drei Stäben 
zu einer Verkürzung des Krieges führen wird. Zu
sammenkünfte der drei Stäbe werden auch in Zu
kunft stattfinden, wenn es die Notwendigkeit er
geben sollte.

Das nationalsozialistische Deutschland ist dem 
Untergang geweiht. Dem deutschen Volk wird 
seine Niederlage nur noch teurer zu stehen kom
men, wenn es versucht, einen hoffnungslosen 
Widerstand fortzusetzen.

2. Besetzung und Kontrolle
Wir sind über die gemeinsame Politik und Plan 

legung zur Durchführung der Bestimmungen der 
bedingungslosen Kapitulation übereingekommen, 
die wir gemeinsam dem nationalsozialistischen 
Deutschland auferlegen werden, nachdem der be
waffnete deutsche Widerstand endgültig gebrochen 
ist. Diese Bestimmungen werden erst bekannt 
gegeben werden, wenn die endgültige Nieder 
werfung Deutschlands vollzogen ist.

Gemäß dem in gegenseitigem Einvernehmen fest
gelegten Plan werden die Streitkräfte der drei 
Mächte je eine besondere Zone Deutschlands be-

*) §§ 4, 6, 7 und 8, die sich auf die Konferenz der Ver
einten Nationen, Polen, Jugoslawien und die Zusammen
künfte der Außenminister beziehen, sind ausgelassen.

setzen. Der Plan sieht eine koordinierte Verwal
tung und Kontrolle durch eine Zentralkontrollkom
mission mit Sitz in Berlin vor, die aus den 
Oberbefehlshabern der drei Mächte besteht.

Es ist beschlossen worden, daß Frankreich von 
den drei Mächten aufgefordert werden soll, eine 
Besatzungszone zu übernehmen und als viertes 
Mitglied an der Kontrollkommission teilzunehmen, 
falls es dies wünschen sollte. Die Grenzen der 
französischen Zone werden von den vier beteiligten 
Regierungen durch ihre Vertreter bei der 
Europäischen Beratenden Kommission in gegen
seitigem Einvernehmen festgelegt.

Es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen 
Militarismus und Nationalsozialismus zu zerstören 
und dafür Sorge zu tragen, daß Deutschland nie 
wieder imstande ist, den Weltfrieden zu stören. 
Wir sind entschlossen, alle deutschen Streitkräfte 
zu entwaffnen und aufzulösen; den deutschen Ge
neralstab, der wiederholt die Wiederaufrichtung 
des deutschen Militarismus zu Wege gebracht hat, 
für alle Zeiten zu zerschlagen; sämtliche deutschen 
militärischen Einrichtungen zu entfernen oder zu 
zerstören; die gesamte deutsche Industrie, die für 
militärische Produktion benutzt werden könnte, zu 
beseitigen oder unter Kontrolle zu stellen; alle 
Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen und einer 
schnellen Bestrafung zuzuführen sowie eine in 
gleichem Umfang erfolgende Wiedergutmachung 
der von den Deutschen verursachten Zerstörungen 
zu bewirken,- die Nationalsozialistische Partei, die! 
nationalsozialistischen Gesetze, Organisationen und 
Einrichtungen zu beseitigen, alle nationalsozialisti
schen und militärischen Einflüsse aus den öffent
lichen Dienststellen sowie dem kulturellen und 
wirtschaftlichen Leben des deutschen Volkes aus
zuschalten und in Übereinstimmung miteinander 
solche Maßnahmen in Deutschland zu ergreifen, die 
für den zukünftigen Frieden und die Sicherheit der 
Welt notwendig sind.

Es ist nicht unsere Absicht, das deutsche Volk 
zu vernichten, aber nur dann, wenn der National
sozialismus und Militarismus ausgerottet sind, wird 
für die Deutschen Hoffnung auf ein würdiges Leben 
und einen Platz in der Völkergemeinschaft bestehen.

3. Wiedergutmachung durch Deutschland
Wir haben die Frage des Schadens, den Deutsch- 

!and in diesem Krieg den Vereinten Nationen zu
gefügt hat, erörtert und für Recht befunden, daß 
Deutschland in größtmöglichem Umfange ver
pflichtet wird, in gleicher Form Ersatz für den ver
ursachten Schaden zu leisten. Eine Schadenersatz- 
Kommission wird eingesetzt werden. Diese Kom
mission wird angewiesen, die Frage des Umfangs 
und der Art und Weise der Wiedergutmachung des 
von Deutschland den alliierten Ländern zugefügten 
Schadens zu behandeln. Die Kommission wird in 
Moskau arbeiten.
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